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Abteilung Sonderpädagogik / 23.09.2025 

 

 

Antrag auf Mehrarbeit von Anwärterinnen  
und Anwärtern 
 
 

• Ein Antrag auf Mehrarbeit von Anwärterinnen und Anwärtern an der Ausbil-
dungsschule der 1. oder 2. Fachrichtung kann nach dem Bestehen aller Prü-
fungsteile gestellt werden.  

• Diese zusätzlich zu erteilenden selbstständigen Unterrichtstunden werden 
genehmigt, wenn das Ausbildungsziel der Anwärterinnen und Anwärter 
dadurch nicht gefährdet wird.  

• Die Schulleitung geht diesbezüglich in einem ersten Schritt auf die Seminar-
leitung zu und stimmt sich mit dieser ab.  

• Bei Genehmigung der Mehrarbeit, beantragt die Schulleitung in einem zwei-
ten Schritt die Mehrarbeit beim zuständigen SSA, welches den Antrag ans 
RP weiterleitet (Schulleitungen von SBBZen mit Internat und private  
SBBZen gehen direkt auf das RP zu).  

• Pro Monat können maximal bis zu 24 Stunden Mehrarbeit vergütet werden.  
 


